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         Apenburg, 17.01.2024 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

 
 

Liebe Mitglieder des Fördervereins und alle, die sich für unsere Arbeit interessieren, 
wir laden Sie ganz herzlich zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins der  
Kita / Hort Apenburg e.V. 
 

am 20. Februar 2024 um 19.30 Uhr 
 
in die Gaststätte „Lindenhof“, Lindenwall 6, 38486 Apenburg-Winterfeld ein. 
  
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Eröffnung 

 
2. Wahl des Versammlungsleiters und des Protokollführers 

 

3. Bericht des Vorsitzenden (was ist gelaufen, wie viele Mitglieder usw.) 
 
4. Bericht des Kassenführers 

 
5. Bericht der Kassenprüfer 
 
6. Entlastung des Vorstandes 
 
7. Beratung und Beschlussfassung zum Antrag des Vorstandes, die Satzung zu: 
 
   -    § 2 Abs. 1 wie folgt zu fassen: 
  
„Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des § 52 „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.“ 
 

- § 7 Abs. 1 wie folgt zu fassen: 
 
„Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins. Eine ordentliche 
Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Kalenderjahr durch den Vorstand mit 
einer Ladungsfrist von zwei Wochen einzuberufen. Die Einladung erfolgt per Aushang, 
am schwarzen Brett im Eingangsbereich der Kindertagesstätte „Märchenburg“ sowie 
im Eingangsbereich des Hortes in Apenburg. Mitglieder, die entsprechende 
Kontaktdaten angegeben haben, erhalten eine Einladung per E-Mail oder über die 
sozialen Medien. In der Einladung ist der Ort, der Zeitpunkt, die Tagesordnung und 
ggf. vorgesehene Satzungsänderungen oder Änderungen über die Höhe des 
Mitgliedsbeitrages anzugeben.“ 
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- § 8 Abs. 1 Satz 1 wie folgt zu fassen: 
 
„Der Vorstand besteht aus mindestens 3 und höchstens 5 Mitgliedern, welcher durch 
die Mitgliederversammlung für die Dauer von 4 Jahren gewählt wird.“ 
 

- § 8 Abs. 2, 4. Unterstrich wie folgt zu fassen: 
 

- ggf. der Schriftführer/ die Schriftführerin, sowie 
 

- § 8 Abs. 2, 5. Unterstrich wie folgt zu fassen: 
 

- ggf. ein Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
 
8. Vorstellung geplanter Vorhaben für 2024 / Haushaltsplan 

 
9. Wahl eines neuen Vorstandes 
 
10. Wahl der Kassenprüfer 
 
11. Sonstiges/Anträge 

 
 
Alle Mitglieder, aber auch alle, die es werden wollen, sind recht herzlich eingeladen. 
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! 
 

Wir suchen junge Vorstandsmitglieder! 
Wer Interesse an der Mitarbeit im neu zu wählenden Vorstand hat, kann seinen 
Wahlvorschlag noch bis zum Termin der Jahreshauptversammlung vorbringen. 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen     

Der Vorstand des Fördervereins 
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